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RS OGH 1992/11/26 15Os42/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1992

Norm

StPO §132

StPO §173 A

StPO §174

StPO §221 Abs1

StPO §226

Rechtssatz

Die grundsätzliche Prozeßeinlassungsp5icht eines Angeklagten zieht das Erfordernis des Gerichtes nach sich, die

Prozeßfähigkeit und Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten unabhängig von dessen Mitwirkungsbereitschaft von

Amts wegen zu prüfen. Eine derartige - in der Regel unter Beiziehung eines Sachverständigen vorzunehmende -

Prüfung dient nicht der Gewinnung eines Beweismittels für den Sachausgang. Eine schlichte ärztliche, nicht mit

Eingri;en verbundene Untersuchung kann daher zur Klärung dieser Frage auch ohne Einverständnis des Angeklagten

vorgenommen werden (SSt 52/14 = EvBl 1981/179; Foregger-Kodek StPO 5.Auflage § 132 Erl I).
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